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Immer mehr Frauen üben erfolgreich den
Beruf der Tankstellenpächterin aus.
Zwangsläufig kann sich dann auch die

Frage stellen, was im Falle einer Schwan-
gerschaft passiert und ob im Fall einer
 Vertragsbeendigung der Tankstellenpäch -
terin ein Ausgleichsanspruch zusteht. Bis
jetzt gibt es dazu in Österreich noch keine
höchst gerichtliche Rechtsprechung. 

Beschäftigungsverbot
Im Mutterschutzgesetz ist grundsätzlich
geregelt, dass einer werdenden Mutter be-
stimmte Schutzbestimmungen gegenüber
ihrem Arbeitgeber zukommen. Diese Ge-
setz ist jedoch nicht für Personen anwend-
bar, die selbständig tätig sind, sondern nur
für Arbeitnehmerinnen. Sofern die Tank -
stelle etwa als Geschäftsführerin für einen
 Mineralölkonzern geführt wird, greifen die-
se Schutzbestimmungen. Vom Geltungs -
bereich des Mutterschutzgesetzes ausge-
nommen sind aber arbeitnehmerähnliche
Personen, also auch selbständige Tankstel-
lenpächterinnen.
Die typische selbständige Tankstellenpäch-
terin fällt sohin auch nicht unter das Be-
schäftigungsverbot 8 Wochen vor der Ent-
bindung und grundsätzlich 8 Wochen nach
der Entbindung (bei einem Kaiserschnitt
wird die Frist verlängert). 

Betriebshilfe
Als selbständig erwerbstätige Tankstellen-
pächterin kann 8 Wochen vor der Geburt
und 8 Wochen nach der Geburt eine Be-
triebshilfe für die Verrichtung unaufschieb-
barer Arbeitsleistungen beantragt werden.
Kann die Betriebshilfe nicht im Wege der
Bereitstellung einer Arbeitskraft erbracht
werden, hat die Tankstellenpächterin An-
spruch auf Wochengeld.
Problematische ist, dass in der Praxis häu-
fig auf Grund der sehr engen Vorgaben der
Mineralölgesellschaft eine betriebswirt-
schaftliche Führung der Tankstelle nur mit

einem enormen persönlichen Arbeitsauf-
wand möglich ist. 70 Wochenarbeitsstun-
den und mehr sind keine Seltenheit. Eine
Betriebshilfe wird allerdings nur für maxi-
mal 20 Arbeitsstunden pro Woche zur
 Verfügung gestellt. Die restliche notwendi-
ge Arbeitszeit auf der Tankstelle müsste
durch das Einstellen zusätzlichen Personals
 bewerkstelligt werden. Dies ist aber teil -
weise betriebswirtschaftlich einfach nicht
möglich. 

Begründeter Anlass für Kündigung
Damit man bei einer Eigenkündigung den-
noch seinen Ausgleichsanspruch be-
kommt, benötigt es einen „begründeten
Anlass“. Ist der Tankstellenpächterin eine
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses un-
zumutbar und diese Gründe zumindest
auch teilweise der Mineralölgesellschaft
zurechenbar, kann trotzdem ein Ausgleichs-
anspruch geltend gemacht werden.

Kann also der Betrieb aufgrund der engen
betriebswirtschaftlichen Vorgaben der Mi-
neralölgesellschaft vor- bzw. nach der Ent-
bindung der Pächterin nicht derart einge-
richtet werden, dass auch trotz Zuhilfe -
nahme einer Betriebshilfe die Tankstelle
 gewinnbringend geführt werden kann, be-
stehen durchwegs Erfolgsaussichten auch
bei einer Selbstkündigung einen Aus-
gleichsanspruch durchsetzen zu können. ■

Ausgleichsanspruch
bei Schwangerschaft
Bis jetzt gibt es zur Frage „Ausgleichsanspruch bei Schwangerschaft“ in Österreich noch keine
höchstgerichtliche Rechtsprechung.  Von Dr. Clemens Pichler

VERTRAGSBEENDIGUNG

Rechtsanwalt Dr. Clemens Pichler, LL.M.: „Auch bei Selbstkündigung kann ein Ausgleichsanspruch
durchgesetzt werden.“

KONTAKTDATEN
Dr. Clemens Pichler, LL.M.
Rechtsanwalt
Marktstraße 33
6850 Dornbirn
Tel.: +43 (0) 5572 / 200 444
Fax: +43 (0) 5572 / 200 444-2
office@tankstellenanwalt.at
www.tankstellenanwalt.at

FO
TO

: W
E

IS
S

E
N

G
R

U
B

E
R

ATG 10_11 s40 Pichler_Layout 1  18.10.11  11:27  Seite 40

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Postyellow-PDF
PDF 1.4 + Transparency
Colour spaces remain as used
Printing resolution for commercial printing up to 2540 dpi
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 240.002 Höhe: 327.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 350 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 571 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 350 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 571 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Entfernen
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Nein
Graustufenbilder beschneiden: Nein
Schwarzweißbilder beschneiden: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Ja
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Nein
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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